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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Schuster und Genossen, Nr. 982/J, betreffend "Wald­

sterben", beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 - 3: 

Wie schon in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage Nr. 

739/J ausgeführt, wurde das Ausmaß der österreichischen Wald­

fläche, die sichtbare Schäden durch forstschädliche Luftverun­

reinigungen aufweist, folgendermaßen ermittelt: 

1. Immissionszonenkartierung mit Farb-Infrarotfilm und MSS-Auf­

nahmen (nahezu 60 % der betroffenen Waldfläche). 

2. Immissionskundliehe und zuwachskundliehe Untersuchungen der 

Forstlichen Bundesversuchsanstalt (etwa 20 % der betroffenen 

Waldflächen) 

3. Gutachtliche Schätzung (Kartierung) aufgrund sichtbarer Schä­

digungssymptome (mehr als 20 % der betroffenen Waldfläche). 
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Wie auch den Fragestellern bekannt ist, gibt es neben der gewis­

senhaft und mit größtmöglicher Sorgfalt vorgenommenen Ermittlung 

der Forstlichen Bundesversuchsanstalt verschiedene Schätzungen, 

Hochrechnungen und überschlägige Ermittlungen der in Österreich 

durch Immissionen geschädigten Waldfläche, die zwangsläufig zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führten. 

Beispielsweise waren nach einer an die Bundesländer im Frühjahr 

1983 gerichteten Umfrage 337.000 ha durch forstschädliche Luft­

verunreinigungen beeinträchtigt; rechnet man die "durch Schäden 

unbekannter Ursache" beeinträchtigten Flächen dazu, kommt man 
• auf eine Schadensfläche von insgesamt 403.000 ha. 

Nach den Angaben der Landesforstdienste haben sich die Schadens­

flächen im Jahre 1984 weiter ausgebreitet. 

Die ersten Ergebnisse der 1984 eingeleiteten Waldzustandserhe­

bung werden im Laufe des Jahres 1985 vorliegen; jene aus den 

jährlichen Beobachtungen des Bioindikatornetzes im Frühjahr 

1985. 

Parallel dazu laufen Erhebungen und Untersuchungen der Forst­

lichen Bundesversuchsanstalt, die eine exaktere Abgrenzung der 

als "geschädigt" zu bezeichnenden Waldfläche ermöglichen werden. 

Der Umstand, daß eine einheitliche Waldzustandserhebung nicht vor­

liegt, die Landesforstdienste ihre Erhebungen bisher nach unter­

schiedlichen Methoden durchführten und zum Teil den Angaben über 

Schadflächen nur Schätzungen zugrunde liegen, muß verständlicher­

weise zu unterschiedlichen Aussagen über das Schadensausmaß füh­

ren. 
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